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Neufassung der

Satzung zum Betreiben von Kindereinrichtungen

der Gemeinde Naundorf (Kita-Satzung)

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 sowie des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) in der Fassung vom 

29. Dezember 2005 hat der Gemeinderat der Gemeinde Naundorf am 26. April 2007 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Zweckbestimmungen

(1) Die Gemeinde Naundorf unterhält folgende Kindereinrichtungen:
 
Kindertagesstätte „Pusteblume“ Salbitz, Lindenstraße 12, 04769 Salbitz
 
Kindertagesstätte „Spatzennest“ Naundorf, Stennschützer Str. 8, 04769 Naundorf
 
Kindertagesstätte „Zwergenland“ Gastewitz, Friedensstraße 3, 04769 Gastewitz
 
Hort Hof, Am Dorfplatz 2, 04758 Hof


(2) Die in Absatz 1 aufgeführten Kindereinrichtungen verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck der Kindereinrichtungen ist die Bildung und Erziehung der aufgenommenen Kinder. Der Satzungszweck wird insbesondere durch das Betreiben und die Unterhaltung der Kindereinrichtungen verwirklicht.


(3) Die Kindereinrichtungen sind selbstlos tätig und verfolgen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet.


(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.


(5) Das Vermögen der Kindereinrichtungen gemäß Absatz 1 wird durch die Gemeinde Naundorf verwaltet und ist Bestandteil des Gemeindevermögens.

§ 2 Antragstellung

(1) Der Antrag auf Aufnahme in eine Kindereinrichtung ist bei der Gemeindeverwaltung durch die Erziehungsberechtigten mindestens einen Monat vor dem Aufnahmetermin zu stellen.

(2) In begründeten Ausnahmefällen ist eine kurzfristigere Aufnahme möglich.

§ 3 Aufnahme

(1) In die Kindereinrichtungen werden Kinder in Krippenkindergruppen, Kindergarten-gruppen, altersgemischten Gruppen und Hortgruppen aufgenommen.

(2) Im Krippenbereich werden in der Regel Kinder im Alter von 8 Wochen (nach Ende der Mutterschutzfrist) bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres betreut.
Ausnahmen sind in Absatz 3 Satz 2 geregelt.

(3) In Kindergartengruppen werden in der Regel Kinder von der Vollendung des 3. Lebens-jahres bis zum Schuleintritt betreut. 
Die Möglichkeit der Aufnahme von Kindern ab dem 34. Lebensmonat in Kindergarten-gruppen besteht für Kinder, die bisher keine Krippe besucht haben sowie für Kinder mit überdurchschnittlichem Entwicklungsstand.

(4) Im Hort werden Kinder der Klassen 1 – 4 auf Wunsch der Eltern vor und nach dem Unterricht betreut.

(5) Die tägliche Betreuungszeit im Krippen- und Kindergartenbereich kann für 4,5 Std., 6 Std. und 9 Std. innerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden.

Im Hort können die Kinder 3 Std. (ohne Frühhort), 5 Std. (ohne Frühhort) und 6 Std. (mit Frühhort) betreut werden.

Für die Dauer der verkürzten Betreuungszeit wird ein zeitlicher Rahmen festgelegt:

- im Krippen- und Kindergartenbereich: 
   bis 4,5 Std. (halbtags)

frühestens  7:30 Uhr bis spätestens  12:00 Uhr
   bis 6 Std.



frühestens  8:30 Uhr bis spätestens  14:30 Uhr
   im Hortbereich: 
   bis 3 Std., ohne Frühhort


Ende der Betreuung  14:00 Uhr
   bis 5 Std., ohne Frühhort


Ende der Betreuung  17:00 Uhr
Über Ausnahmen entscheidet der Bürgermeister.

Die tägliche Betreuungszeit im Krippen- und Kindergartenbereich ist mit Beginn und Ende im Betreuungsvertrag festgelegt (es wird auf Anlage 1, Punkt 1 (e) verwiesen).

(6) Am Tag der Aufnahme ist eine Bescheinigung über das Ergebnis der ärztlichen Unter-suchungen des Kindes mitzubringen.

(7) Der Abschluss eines Betreuungsvertrages zwischen den Erziehungsberechtigten und der Gemeinde Naundorf ist bei der Aufnahme in eine Kindereinrichtung erforderlich.

(8) Gastkinder können in die Einrichtung für längstens zwei Monate aufgenommen werden, wenn es in der Einrichtung freie Plätze gibt und kein zusätzlicher Personalbedarf entsteht. Der Abschluss eines Betreuungsvertrages ist erforderlich.

§ 4 Abweisung, Ausschluss

(1) Nicht aufgenommen werden: kranke Kinder.
Eltern und Erziehungsberechtigte sind verpflichtet, der Leiterin den Verdacht oder das Auftreten einer ansteckenden Krankheit im Wohnbereich des Kindes unverzüglich zu melden. Die Leiterin der Kindereinrichtung ist verpflichtet, den Verdacht oder das Auf-treten ansteckender Krankheiten sofort der Gemeindeverwaltung mitzuteilen.

(2) Kinder können von der weiteren Benutzung ausgeschlossen werden, wenn:
- die Aufnahme durch unwahre Angaben der Eltern erreicht wurde,
- Abweisungsgründe nach Abs. 1 vorliegen,
- die Erziehungsberechtigten oder deren Vertreter mit der Zahlung der Elternbeiträge mehr

als 2 Monate im Rückstand sind,
- das Kind mehr als 4 Wochen unentschuldigt der Einrichtung fernbleibt,
- das Kind mit Ungeziefer behaftet ist und dieser Zustand trotz Hinweis und Hilfe der Ein-
   richtung, wegen mangelhafter Mitarbeit der Erziehungsberechtigten, nicht beseitigt 
   wird.

(3) Der Ausschluss wird von der Gemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Leiterin den Eltern schriftlich mitgeteilt.

§ 5 Abmeldung, Ausscheiden

(1) Die Abmeldung eines Kindes erfolgt schriftlich mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende. Die gleichen Fristen sind bei Änderung der Betreuungszeit einzuhalten.

Über Ausnahmen entscheidet der Bürgermeister.

(2) Beim Austritt von Schulanfängern aus dem Kindergartenbereich bedarf es keiner schriftlichen Abmeldung durch die Erziehungsberechtigten, allerdings bei Bedarf einer Anmeldung sowie dem Abschluss eines neuen Betreuungsvertrages für den Hort.
Das Austrittsdatum ist der Tag vor dem 1. Schultag (es wird auf Anlage 1, Punkt 1 (g) verwiesen).

(3) Bei Beendigung der 4. Klasse bedarf es keiner schriftlichen Abmeldung vom Hort. Die sich anschließenden Sommerferien gehören noch zur Klasse 4.

(4) Eine kurzzeitige befristete Abmeldung bei Kuraufenthalt, Krankenhausaufenthalt mit nachträglich erforderlicher häuslicher Pflege und längerer zusammenhängender, ärztlich bestätigter Krankheit (4 Wochen und länger) wird auf schriftlichen Antrag gestattet.

Der Antrag ist bei einer Kur im Voraus zu stellen. Bei Krankenhausaufenthalten und längerer Krankheit ist der Antrag schnellstens bei Kenntnisnahme, spätestens 4 Wochen nach Beginn zu stellen.

Eine Abmeldung ohne Entrichtung von Elternbeiträgen für Ferien und Urlaub ist nicht möglich.

§ 6 Öffnungszeiten

(1) Die Kindereinrichtungen sind Montag – Freitag täglich von 6:00 – 17:00 Uhr geöffnet.

(2) In Sonderfällen (z. B. zwischen Weihnachten und Neujahr) kann der Betrieb auf eine Einrichtung in der Gemeinde beschränkt werden.

(3) Ausnahmen von Abs. 1 (Feiertage, tarifliche Regelungen, Betriebsferien) sowie Rege-lungen nach Abs. 2 werden jeweils rechtzeitig in den Kindereinrichtungen bekannt gegeben.

§ 7 Besuch der Kindertagesstätten, Versicherung

(1) Im Interesse des Kindes und der Gruppe sollen die Einrichtungen regelmäßig besucht werden.

(2) Die Kinder sind während des Aufenthaltes in den Einrichtungen, auf dem Weg von und zur Kindereinrichtung gegen Unfall versichert. Die Hortkinder sind auf dem Weg vom Frühhort zur Schule und auf dem Weg von der Schule zum Nachmittagshort versichert.
Die Kosten der Versicherung trägt die Gemeinde.

(3) Eine Haftung der Gemeinde und des Personals der Einrichtungen wird für sonstige Schäden, die auf dem Weg zur und von der Kindereinrichtung eintreten, nicht übernommen.

(4) Eine Haftung der Gemeinde für Schäden, die von Personen verursacht werden, welche nicht in ihrem Anstellungsverhältnis stehen, wird in jedem Fall ausgeschlossen.

(5) Alle Unfälle, zur, in und von der Einrichtung, auf direktem Weg, sind der Leitung der Einrichtung unverzüglich zu melden. Eine Unfallanzeige ist erforderlich.

§ 8 Regelung in Krankheitsfällen

(1) Ist ein Kind am Besuch einer Kindereinrichtung durch Krankheit verhindert, muss dieses der Leiterin spätestens am zweiten Tag des Fernbleibens mitgeteilt werden.

(2) Bei der Erkrankung des Kindes oder eines Familienmitgliedes an einer ansteckenden Krankheit (Diphtherie, Masern, Scharlach, Keuchhusten, Mumps, Tuberkulose, Kinder- lähmung, Windpocken, Röteln, übertragbare Darmerkrankungen, infektiöse Gelbsucht, übertragbare Augen- und Hauterkrankungen) muss der Einrichtung sofort Mitteilung gemacht werden, spätestens an dem der Erkrankung folgenden Tag. Der Besuch der Einrichtung ist in jedem dieser Fälle ausgeschlossen.

(3) Bevor das Kind nach Auftreten einer ansteckenden Krankheit, auch in der Familie, die Tageseinrichtung wieder besucht, ist eine ärztliche Unbedenklichkeitserklärung vorzu-legen.

(4) Erkrankt das Kind während des Aufenthaltes in der Einrichtung, muss es zur Vermeidung der Ansteckung baldmöglichst abgeholt werden. (§ 8 Abs. 2)

(5) Die Verabreichung von Medikamenten ist nur dann möglich, wenn eine ärztliche An-ordnung mit genauer Dosierung und Uhrzeit sowie die schriftliche Einverständnis-erklärung der Erziehungsberechtigten vorgelegt werden.

§ 9 Aufsicht

(1) Während der Öffnungszeiten der Einrichtung sind die Erzieherinnen der Kinderein-richtungen für die Kinder verantwortlich.

(2) Die Aufsichtspflicht des Trägers der Einrichtung beginnt erst mit der Übernahme des Kindes durch die Betreuungskräfte in den Einrichtungen und endet mit dem Verlassen derselben. Dem ordnungsgemäßen Übergang von dem einen in den anderen Aufsichts-bereich ist jeweils besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

(3) Die Aufsichtspflicht der Erzieherinnen der Einrichtungen erstreckt sich nicht auf den Weg zur und von der Einrichtung.

(4) Soll das Kind den Heimweg allein antreten oder durch Dritte abgeholt werden, ist hierfür der Leitung der Tageseinrichtung eine schriftliche Erklärung der Eltern zu übergeben.

(5) Sind die Eltern oder Erziehungsberechtigten in der Einrichtung anwesend (z.B. beim Bringen und Abholen des Kindes, bei der Eingewöhnungszeit, bei Veranstaltungen), obliegt in erster Linie den Eltern oder Erziehungsberechtigten die Aufsichtspflicht über ihr Kind bzw. über ihre Kinder. Das gleiche gilt für Ausflüge und Fahrten, an denen Eltern oder Erziehungsberechtigte teilnehmen.

§ 10 Elternbeiträge

Die Erhebung der Elternbeiträge erfolgt nach Anlage 1.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.07.2007 in Kraft. Gleichzeitig wird die Satzung vom 01.01.2002 außer Kraft gesetzt.


Reinhardt

Bürgermeister

Anlage 1

zur Satzung zum Betreiben von Kindereinrichtungen der Gemeinde Naundorf

1. Erhebungsgrundsatz

(a)  Die Gemeinde Naundorf unterhält die unter § 1 der Kita-Satzung aufgeführten Kinder- einrichtungen als öffentliche Einrichtungen.
Zur teilweisen Deckung des entstehenden Aufwandes werden für die Benutzung Elternbeiträge nach dieser Satzung erhoben. 

(b)  Die Elternbeiträge stellen eine Beteiligung der Eltern an den Betriebskosten der Kinder-einrichtung gemäß § 15 SächsKitaG dar und werden für 12 Monate des Jahres erhoben.
Auch während des Urlaubs und der Ferien, bei vorübergehendem Fehlen und bei Abmel-dung des Kindes bis zum Ende des Monats ist der Elternbeitrag voll zu bezahlen.
Ausnahmen sind in § 5 Absatz 4 der Kita-Satzung geregelt.


(c)  Die Eingewöhnungszeit bei Kindern vor der Aufnahme in eine Kindereinrichtung ist gebührenpflichtig. Entsprechend der Dauer der Eingewöhnungsphase wird zur Anwendung gebracht:
a) der Tagessatz (Anlage 1 Nr. 4 b)
  




b) der halbe Monatsbeitrag.


(d)  Werden Kinder an höchstens 5 Tagen im Monat tageweise betreut, werden die Eltern-beiträge als Tagessätze erhoben. Die Tagessätze gelten auch für Gastkinder. Bei der Festlegung der Beiträge ist nach dem Günstigkeitsprinzip zu verfahren.


(e)  Die Betreuung eines Kindes über die im Betreuungsvertrag festgelegte Betreuungszeit ist kostenpflichtig. Die Leiterinnen der Kindereinrichtungen haben darüber Nachweis zu führen.


(f)  Geht in den Ferien die Betreuung von Hortkindern über die im Betreuungsvertrag festgelegte Zeit hinaus, ist ein zusätzlicher Beitrag zu entrichten. Die Leiterinnen der Kindereinrichtungen haben darüber Nachweis zu führen.


(g)  Liegt der Schulanfang nicht am Beginn eines Kalendermonats, wird in diesem Monat der Elternbeitrag nicht aufgeteilt. Im Monat des Schulanfangs (i.d.R. der August) wird der Kindergartenbeitrag fällig. In dem des Schulanfang folgenden Monats ist der Hortbeitrag zu zahlen.

2. Zahlungspflichtige

(a)  Zur Zahlung der Elternbeiträge sind die Erziehungsberechtigten bzw. deren Vertreter verpflichtet.


(b)  Lebensgemeinschaften sind ehelichen Gemeinschaften gleichzustellen.


(c)  Die Beiträge unterliegen einer Bringepflicht der Eltern.

3. Entstehung und Fälligkeit der Elternbeiträge

(a)  Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit Beginn des Kalendermonats, in dem das Kind die Einrichtung besucht.
Die Elternbeiträge werden zum 5. des laufenden Monats im Gesamtbetrag fällig.


(b)  Erfolgt eine Aufnahme nach dem 15. des Monats, beträgt der Beitrag 50 v. H. des Monatsbeitrages.


(c)  Bei Abmeldung erlischt die Zahlungspflicht mit Ablauf des Monats, in dem das Kind aus der Einrichtung ausscheidet.


(d)  Die zusätzlichen Beiträge nach Nr. 1 (e) und (f) sind im Folgemonat, in dem die zusätzlichen Betreuungszeiten angefallen sind, fällig.

(e)  Bei Vollendung des 3. Lebensjahres bis einschließlich 14. eines Monats ist der Elternbeitrag für Krippenkinder bis einschließlich 35. Lebensmonat zu zahlen. Bei Vollendung des 3. Lebensjahres ab 15. eines Monats ist der Elternbeitrag für Krippenkinder bis einschließlich 36. Lebensmonat zu zahlen.

4. Höhe der Beiträge

(a)  Die Elternbeiträge für die Kindereinrichtung betragen unabhängig vom Essen- und Milch-geld je Kind und Monat (Euro):

für Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres
 




9 Std.

6. Std.

4,5 Std.       (Betreuungszeit)
1. Kind


156,00

104,00

78,00
2. Kind


  93,60

  62,40

46,80
3. Kind


  31,20

  20,80

15,60
für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres
 




9 Std.

6 Std.

4,5 Std.
1. Kind


  83,00

55,50

41,50
2. Kind


  49,80

33,30

24,90
3. Kind


  16,60

11,10

  8,30
für Hortkinder (1. – 4. Klasse)
 




6 Std.

5 Std.

3 Std.
 



   (mit Frühh.)
   (ohne Frühh.)
(ohne Frühhort, bis 14.00 Uhr)
1. Kind


  47,00

42,00

25,00
2. Kind


  28,20

25,20

15,00
3. Kind


    9,40

  8,40

  5,00

Elternbeiträge für Kinder Alleinerziehender (10 % Ermäßigung):

für Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres
 




9 Std.

6 Std.

4,5 Std.
1. Kind


140,40

93,60

70,20
2. Kind


  84,20

56,10

42,10
3. Kind


  28,10

18,70

14,00


für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres
1. Kind


  74,70

50,00

37,35
2. Kind


  44,80

30,00

22,40
3. Kind


  15,00

10,00

  7,50
für Hortkinder
 




6 Std.

5 Std.

3 Std.
 



   (mit Frühh.)
   (ohne Frühh.)
(ohne Frühhort, bis 14.00 Uhr)
1. Kind


  42,30

37,80

22,50
2. Kind


  25,40

22,70

13,50
3. Kind


    8,50

  7,60

  4,50

Für das 4. und jedes weitere Kind ist kein Elternbeitrag zu entrichten. Bei der Geschwisterermäßigung sollen alle Kinder einer Familie berücksichtigt werden, die in Kindereinrichtungen nicht nur tageweise betreut werden. Dabei wird das älteste Kind als erstes gezählt.
Bei der Gewährung der Ermäßigungsbeiträge für Geschwisterkinder und Alleinerziehende sind die vom zuständigen Landratsamt festgelegten Bedarfskriterien maßgebend. Eltern oder Elternteile, die nicht berufstätig sind bzw. nicht im Ausbildungsprozess stehen, sind vor Abschluss eines Betreuungsvertrages durch die Gemeindeverwaltung über die Festlegungen des zuständigen Landratsamtes zu informieren.


(b)  Werden Kinder tageweise betreut, gelten folgende Tagessätze:
 



unter dem 3. Lebensjahr

10,00 €
 



ab dem 3. Lebensjahr


  5,00 €
 



Hort






  3,00 €
Der Abschluss eines Betreuungsvertrages über die tageweise Betreuung ist erforderlich.


(c)  Für die zusätzliche Betreuungszeit gemäß Nr. 1 (e) gelten folgende Stundensätze:
 



Kinder unter dem 3. Lebensjahr






3,00 €
 



Kinder ab dem 3. Lebensjahr 






1,50 €

Hortkinder








 

1,00 €


(d)  Für die zusätzliche Betreuungszeit in den Ferien gemäß Nr. 1 (f) gilt folgender Stunden- satz:
   1,00 €
Als Höchstbetrag für die zusätzliche Betreuung je Monat wird der volle Elternbeitrag für Kindergartenkinder festgesetzt.


(e)  Für Eltern, die die Beiträge entsprechend der Kita-Satzung der Gemeinde nicht in voller Höhe zahlen können, besteht die Möglichkeit, über einen Antrag beim Jugendamt des zuständigen Landratsamtes einen Teil oder den gesamten Betrag erstattet zu bekommen.
Die Erstattung erfolgt ebenfalls unter Beachtung der Bedarfskriterien des zuständigen Landratsamtes.


(f)  Änderungen, die auf die Beitragshöhe Einfluss haben, sind sofort nach Bekanntwerden der Gemeindeverwaltung durch die Erziehungsberechtigten mitzuteilen (An- und Abmeldung von Geschwisterkindern, Änderung des Familienstandes).

